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7Ob624/90

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.04.1988

Norm

MRG §14

MRG §30 Abs2 Z5 B

Rechtssatz

Gemeinsamer Haushalt eines Ehepaares liegt in zwei in verschiedenen Orten gelegenen Wohnungen vor, wenn drei

Tage in der einen und vier Tage in der anderen Wohnung verbracht werden und jeweils in der bewohnten Wohnung

der Haushalt geführt wird.

Entscheidungstexte

1 Ob 568/88

Entscheidungstext OGH 13.04.1988 1 Ob 568/88

7 Ob 624/90
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